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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1984 Ausgegeben am 28. Dezember 1984 231. Stück

552. Bundesgesetz: 9: Kraftfahrgesetz-Novelle
(NR: GP XVI RV 349 AB 502 S. 72. BR: 2910 AB 2928 S. 455.)

553 . Bundesgesetz: Änderung des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967
(NR: GP XVI RV 447 AB 488 S. 72. BR: AB 2920 S. 455.)

5 5 2 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1984,
mit dem das Kraftfahrgesetz 1967 geändert

wird (9. Kraftfahrgesetz-Novelle)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Kraftfahrgesetz 1967, BGBl. Nr. 267,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 451/1984, wird geändert wie folgt:

1. Im § 4 Abs. 2 hat der erste Satz zu lauten:

„Kraftfahrzeuge und Anhänger müssen so gebaut
und ausgerüstet sein, daß durch ihren sachgemäßen
Betrieb weder Gefahren für den Lenker oder beför-
derte Personen oder für andere Straßenbenützer
noch Beschädigungen der Straße oder schädliche
Erschütterungen noch übermäßig Lärm, Rauch,
übler Geruch, schädliche Luftverunreinigungen
oder vermeidbare Beschmutzungen anderer Stra-
ßenbenützer oder ihrer Fahrzeuge entstehen."

2. Im § 37 Abs. 2 wird am Ende der Punkt durch
einen Strichpunkt ersetzt und angefügt:

„h) bei den der wiederkehrenden Begutachtung
unterliegenden Fahrzeugen das letzte für das
Fahrzeug ausgestellte Gutachten gemäß
§ 57 a Abs. 4, sofern bereits eine wiederkeh-
rende Begutachtung fällig geworden ist."

3. Im § 41 Abs. 2 lit. b wird am Ende vor dem
Beistrich eingefügt:

„und der Genehmigung".

4. Im § 41 Abs. 2 wird am Ende der Punkt durch
einen Beistrich ersetzt und angefügt:

„q) der Nahfeldpegel des Betriebsgeräusches des
Fahrzeuges mit der bei der Messung verwen-
deten Motordrehzahl,

r) bei Fahrzeugen mit Dieselmotor das bei der
Beschleunigungsmessung ermittelte Ausmaß
der Rauchemission (Schwärzungszahl)."

5. § 55 Abs. 2 hat wie folgt zu lauten:

„(2) Die wiederkehrende Überprüfung ist —
jeweils zum Jahrestag der ersten Zulassung — bei
den in Abs. 1 lit. j und k genannten Fahrzeugen
drei Jahre, bei Fahrzeugen gemäß Abs. 1 lit. a bis i
ein Jahr nach der ersten Zulassung, auch wenn
diese im Ausland erfolgte, und nach jeder Überprü-
fung ein Jahr nach dieser vorzunehmen. Wurde der
Nachweis über den Zeitpunkt der ersten Zulassung
nicht erbracht, so hat die Behörde den Zeitpunkt
der ersten Überprüfung festzusetzen. Wenn ein
Fahrzeug länger als vier Monate abgemeldet war
oder der Zulassungsschein und die Kennzeichenta-
feln hinterlegt waren, kann die Behörde auf Antrag
einen späteren Zeitpunkt für die nächste Überprü-
fung festsetzen. Die Überprüfung kann auch
jeweils innerhalb von einem Monat vor oder vier
Monaten nach dem sich aus diesem Absatz erge-
benden Zeitpunkt vorgenommen werden. Als Über-
prüfung gilt auch eine Einzelprüfung des Fahrzeu-
ges gemäß § 31 Abs. 3."

6. Im § 56 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten:

„Kraftfahrzeuge und Anhänger, bei denen Beden-
ken bestehen,

a) ob sie sich in Verkehrs- und betriebssicherem
Zustand befinden oder

b) ob mit ihnen nicht mehr Lärm, Rauch, übler
Geruch oder schädliche Luftverunreinigun-
gen als bei ordnungsgemäßem Zustand und
sachgemäßem Betrieb unvermeidlich ist, ver-
ursacht werden,

sind von der Behörde zu überprüfen, ob sie den
Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der auf
Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verord-
nungen entsprechen; dies gilt für vorübergehend
zugelassene Fahrzeuge und Fahrzeuge mit auslän-
dischem Kennzeichen sinngemäß."

7. § 56 Abs. 2 hat wie folgt zu lauten:

„(2) Der Bundesminister für Verkehr kann jeder-
zeit Fahrzeuge einer bestimmten Art gemäß Abs. 1
überprüfen, wenn diese Fahrzeuge Fehler oder
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Mängel aufweisen, durch die die Verkehrs- oder
Betriebssicherheit beeinträchtigt wird, oder wenn
mit diesen Fahrzeugen mehr Lärm, Rauch, übler
Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen ver-
ursacht werden können, als bei ordnungsgemäßem
Zustand und sachgemäßem Betrieb unvermeidbar
ist."

8. § 57 Abs. 1 hat wie folgt zu lauten:

„(1) Bei der wiederkehrenden Überprüfung
(§ 55) und bei der besonderen Überprüfung (§ 56)
ist ein Gutachten darüber einzuholen, ob das Fahr-
zeug den Erfordernissen der Verkehrs- und
Betriebssicherheit entspricht, bei den in § 55 Abs. 1
lit. a bis i genannten Fahrzeugen darüber hinaus, ob
mit ihnen nicht übermäßig Lärm, Rauch, übler
Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen ver-
ursacht werden. Dieses Gutachten ist auf Grund
einer Prüfung des Fahrzeuges abzugeben."

9. § 57 Abs. 7 hat wie folgt zu lauten:

„(7) Entspricht das Fahrzeug nicht den Vor-
schriften (Abs. 6), so hat die Behörde auszuspre-
chen, welche Mängel zu beheben sind und bei
Fahrzeugen, die sich nicht in Verkehrs- und
betriebssicherem Zustand befinden oder bei denen
übermäßig Lärm, Rauch, übler Geruch oder schäd-
liche Luftverunreinigungen verursacht werden,
wann das Fahrzeug zur neuerlichen Prüfung vorzu-
führen ist."

10. Im § 57 wird am Ende als neuer Abs. 9 ange-
fügt:

„(9) Durch Verordnung sind nach den Erforder-
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die
näheren Bestimmungen über die Prüfung (Abs. 1)
und über Unterlagen, die bei der Prüfung vorzule-
gen sind, festzusetzen."

11. Im § 57 a Abs. 1 erster Satz hat der erste
Halbsatz zu lauten:

„Der Zulassungsbesitzer eines Fahrzeuges der in
den lit. a bis g angeführten Arten hat dieses zu den
im Abs. 3 erster Satz festgesetzten Zeitpunkten von
einem hiezu gemäß Abs. 2 ermächtigten Verein
oder Gewerbetreibenden wiederkehrend begutach-
ten zu lassen, ob es den Erfordernissen der Ver-
kehrs- und Betriebssicherheit entspricht und, ausge-
nommen bei einem Fahrzeug der in lit. d angeführ-
ten Art, ob mit dem Fahrzeug nicht übermäßig
Lärm, Rauch, übler Geruch oder schädliche Luft-
verunreinigungen verursacht werden können;".

12. § 57 a Abs. 3 hat zu lauten:

„(3) Die wiederkehrende Begutachtung ist
jeweils zum Jahrestag der ersten Zulassung, auch
wenn diese im Ausland erfolgte, vorzunehmen:

a) bei Kraftfahrzeugen jährlich,

b) bei Anhängern drei Jahre nach der ersten
Zulassung, zwei Jahre nach der ersten Begut-

achtung und ein Jahr nach der zweiten und
nach jeder weiteren Begutachtung.

Die Begutachtung kann — ohne Wirkung für den
Zeitpunkt der nächsten Begutachtung — auch in
der Zeit von einem Monat vor dem vorgesehenen
Zeitpunkt bis zum Ablauf des vierten darauf fol-
genden Kalendermonates vorgenommen werden.
§ 55 Abs. 2 zweiter Satz gilt sinngemäß. Als Begut-
achtung gilt auch eine Einzelprüfung des Fahrzeu-
ges gemäß § 31 Abs. 3 oder eine besondere Über-
prüfung gemäß § 56."

13. § 57 a Abs. 5 hat wie folgt zu lauten:

„(5) Entspricht das gemäß Abs. 1 einem Verein
oder Gewerbetreibenden vorgeführte Fahrzeug den
Erfordernissen der Verkehrs- und Betriebssicher-
heit und können mit ihm nicht übermäßig Lärm,
Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunrei-
nigungen verursacht werden, so hat der Verein
oder Gewerbetreibende eine von der Behörde aus-
gegebene Begutachtungsplakette, auf der das
Kennzeichen des Fahrzeuges dauernd gut lesbar
und unverwischbar angeschrieben ist, dem Zulas-
sungsbesitzer auszufolgen oder am Fahrzeug anzu-
bringen. Die Begutachtungsplakette ist so am Fahr-
zeug anzubringen, daß das Ende der gemäß Abs. 3
für die nächste wiederkehrende Begutachtung fest-
gesetzten Frist außerhalb des Fahrzeuges stets
leicht festgestellt werden kann. Die Ausfolgung
oder Anbringung der Begutachtungsplakette ist in
dem vom Verein oder Gewerbetreibenden gemäß
Abs. 4 ausgestellten Gutachten zu vermerken. Der
Verein oder Gewerbetreibende hat diese Begutach-
tungsplakette auf Verlangen des Zulassungsbesit-
zers auch ohne Begutachtung in gleicher Weise
auszufolgen oder an Fahrzeugen anzubringen, an
denen keine oder nur eine unlesbar gewordene
Begutachtungsplakette angebracht ist, wenn der
Zulassungsbesitzer nachweist, daß für das Fahr-
zeug gemäß Abs. 3 noch keine oder keine weitere
wiederkehrende Begutachtung fällig geworden ist."

14. § 57 a Abs. 6 zweiter Sau hat wie folgt zu
lauten:

„Eine solche Begutachtungsplakette ist dem Zulas-
sungsbesitzer bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 37 Abs. 2 lit. h von Amts wegen anläßlich der
Zulassung von der Behörde oder auf Verlangen
von der Behörde oder einem gemäß Abs. 2 ermäch-
tigten Verein oder Gewerbetreibenden auch ohne
Überprüfung oder Begutachtung auszufolgen,
wenn er nachweist, daß für das Fahrzeug gemäß
Abs. 3 noch keine oder keine weitere Begutachtung
fällig geworden ist."

15. Im § 57 a hat der Abs. 8 zu lauten:

„(8) Durch Verordnung sind nach den Erforder-
nissen der Verkehrs- und Betriebssicherheit, dem
jeweiligen Stand der Technik entsprechend, die
näheren Bestimmungen über die Durchführung der
Begutachtung, über Unterlagen, die bei der Begut-
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achtung vorzulegen sind, über das im Abs. 4 ange-
führte Begutachtungsformblatt sowie über die
Beschaffenheit und das Aussehen der in Abs. 5 und
6 angeführten Begutachtungsplakette und ihre
Anbringung am Fahrzeug festzusetzen."

16. § 57 a Abs. 9 hat wie folgt zu lauten:

„(9) Nicht zum Verkehr zugelassene, im Abs. 1
lit. a bis g angeführte Fahrzeuge können einem
Verein oder Gewerbetreibenden zur wiederkehren-
den Begutachtung vorgeführt werden, wenn
zugleich mit der Vorführung des Fahrzeuges der
Typenschein oder Bescheid über die Einzelgeneh-
migung vorgelegt wird. Entspricht ein solches Fahr-
zeug den Erfordernissen der Verkehrs- und
Betriebssicherheit und können bei den in Abs. 1
lit. a bis c und e bis g genannten Arten von Fahr-
zeugen mit dem Fahrzeug nicht übermäßig Lärm,
Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunrei-
nigungen verursacht werden, so hat der Verein
oder Gewerbetreibende hierüber ein Gutachten auf
dem Begutachtungsformblatt (Abs. 4) auszustellen,
auf welchem die Fahrgestellnummer, bei Kraftfahr-
zeugen auch die Motornummer, festzuhalten ist.
Die Ausfolgung der Begutachtungsplakette auf
Grund einer solchen Begutachtung darf jedoch nur
nach der Zulassung des Fahrzeuges zum Verkehr
auf Antrag des Zulassungsbesitzers durch die
Behörde erfolgen, wobei Abs. 6 sinngemäß anzu-
wenden ist."

17. Im § 58 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten:

„(2) Die Behörde, in deren örtlichem Wirkungs-
bereich sich ein Fahrzeug befindet, oder die ihr zur
Verfügung stehenden Organe des öffentlichen
Sicherheitsdienstes können jederzeit an Ort und
Stelle prüfen, ob mit dem Fahrzeug mehr Lärm,
Rauch, übler Geruch oder schädliche Luftverunrei-
nigungen verursacht werden, als bei ordnungsge-
mäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb unver-
meidbar ist.

(3) Kraftfahrzeuglenker, die mit ihrem Fahrzeug
mehr Lärm, Rauch, üblen Geruch oder schädliche
Luftverunreinigungen verursachen, als bei ord-
nungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb
unvermeidbar ist, haben das Fahrzeug auf Verlan-
gen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes
an einem geeigneten, nicht mehr als 3 km von
ihrem Weg zum Fahrziel entfernten Ort zur Prü-
fung gemäß Abs. 2 vorzuführen."

18. Im § 102 Abs. 4 hat der erste Halbsatz zu lau-
ten:

„Der Lenker darf mit dem von ihm gelenkten
Kraftfahrzeug und einem mit diesem gezogenen
Anhänger nicht ungebührlichen Lärm, ferner nicht
mehr Rauch, üblen Geruch oder schädliche Luft-
verunreinigungen verursachen, als bei ordnungsge-
mäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb des
Fahrzeuges unvermeidbar ist;".

19. Im § 136 hat der Abs. 3 a zu lauten:

„(3 a) Mit der näheren Umschreibung des
Begriffes „schädliche Luftverunreinigung" im § 4
Abs. 2 durch Verordnung sowie mit der Vollzie-
hung des § 11 Abs. 3 und des § 26 a Abs. 2 lit. c ist
der Bundesminister für Gesundheit und Umwelt-
schutz betraut; er hat hiebei das Einvernehmen mit
den Bundesministern für Handel, Gewerbe und
Industrie und für Verkehr zu pflegen."

Artikel II

(1) Fahrzeuge, deren Typen oder die einzeln vor
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes genehmigt
worden sind und nicht den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes entsprechen, sind von Art. I Z 1
ausgenommen; sie müssen aber den bisherigen Vor-
schriften entsprechen. § 132 KFG 1967 bleibt unbe-
rührt.

(2) Motorfahrräder, deren Typen oder die ein-
zeln nach dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
genehmigt werden, sind bis zum Inkrafttreten von
Vorschriften über die Bauart und Ausrüstung zur
Verhinderung von übermäßiger Verursachung
schädlicher Luftverunreinigungen von Art. I Z 1
ausgenommen.

(3) Fahrzeuge, deren Typen oder die einzeln vor
dem 28. Juni 1978 genehmigt worden sind, sind
von Art. I Z 4 hinsichtlich § 41 Abs. 2 lit. q ausge-
nommen.

(4) Fahrzeuge, deren Typen oder die einzeln vor
dem 1. Jänner 1986 genehmigt worden sind, sind
von Art. I Z 4 hinsichtlich § 41 Abs. 2 lit. r ausge-
nommen.

(5) An Kraftfahrzeugen gemäß § 57 a Abs. 1
KFG 1967 angebrachte Begutachtungsplaketten,
welche eine längere Frist als in Art. I Z 12 genannt
aufweisen, gelten als vorschriftsmäßig im Sinne des
§ 36 lit. e KFG 1967 bis zu dem Tag, an dem diese
Kraftfahrzeuge gemäß Art. I Z 11 zu begutachten
sind. § 57 a Abs. 3 zweiter Satz KFG 1967 gilt sinn-
gemäß. Als letzte Begutachtung im Sinne des Art. I
Z 11 gilt hiebei auch der erste, zweite bzw. vierte
Jahrestag der Zulassung, an dem eine Begutach-
tung durchgeführt wurde.

Artikel III

Art. VI Abs. 2 lit. n der 4. Kraftfahrgesetz-
Novelle, BGBl. Nr. 615/1977, in der Fassung des
Art. II Abs. 2 der 5. Kraftfahrgesetz-Novelle,
BGBl. Nr. 345/1981, und des Art. IV der 6. Kraft-
fahrgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 362/1982, hat zu
lauten:

„n) mit 1. Jänner 1988 Art. I Z 30 (§ 6 Abs. 12 a)
über die Bremsanlage von Anhängern."

337



2634 231. Stück — Ausgegeben am 28. Dezember 1984 — Nr. 553

Artikel IV

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit in Abs. 2
und 3 nichts anderes bestimmt wird, mit dem
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(2) Art. I 2 5, 8, 11, 12, 13, 14 und 16 tritt in
Kraft:

a) für Kraftfahrzeuge mit Viertakt-Ottomotor,
ausgenommen Motorfahrräder, mit 1. Mai
1985,

b) für alle übrigen Kraftfahrzeuge einschließlich
Motorfahrräder mit 1. Jänner 1986.

(3) Art. I Z 2 sowie Z 13 hinsichtlich des
Anschreibens des Kennzeichens des Fahrzeuges auf
der Begutachtungsplakette tritt mit 1. Jänner 1986
in Kraft.

(4) Verordnungen auf Grund dieses Bundesge-
setzes können von dem seiner Kundmachung fol-
genden Tag an erlassen werden; sie treten frühe-
stens mit den betreffenden Bestimmungen in Kraft.

Artikel V

Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes bestimmt
sich nach § 136 KFG 1967.

Kirchschläger
Sinowatz

5 5 3 . Bundesgesetz vom 12. Dezember 1984,
mit dem das Familienlastenausgleichsgesetz

1967 geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.
Nr. 376, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 617/1983, wird wie folgt geändert:

1. Im § 8 Abs. 2 tritt an die Stelle des Betrages
„1000 S" der Betrag „1100 S".

2. Im § 8 Abs. 3 tritt an die Stelle des Betrages
„1000 S" der Betrag „1100 S".

3. Im § 8 Abs. 4 tritt an die Stelle des Betrages
„1200 S" der Betrag „1300 S".

4. § 30 c Abs. 4 lautet:

„(4) Die Schulfahrtbeihilfe beträgt, wenn der
Schüler für Zwecke des Schulbesuches eine Zweit-
unterkunft außerhalb seines Hauptwohnortes am
Schulort oder in der Nähe des Schulortes bewohnt,
bei einer Entfernung zwischen der Wohnung im
Hauptwohnort und der Zweitunterkunft

a) bis einschließlich 50 km monatlich 260 S,
b) über 50 km bis einschließlich 100 km

monatlich 440 S,
c) über 100 km bis einschließlich 200 km

monatlich 520 S,
d) über 200 km bis einschließlich 400 km

monatlich 600 S,
e) über 400 km bis einschließlich 600 km

monatlich 660 S,
f) über 600 km bis einschließlich 800 km

monatlich 720 S,
g) über 800 km monatlich 800 S.

Die Entfernung ist nach der Wegstrecke des zwi-
schen der Wohnung im Hauptwohnort und der
Zweitunterkunft verkehrenden öffentlichen Ver-
kehrsmittels zu messen. Sofern ein öffentliches Ver-
kehrsmittel auf der Strecke nicht verkehrt, ist die
Entfernung nach der kürzesten Straßenverbindung
zu messen."

5. § 30 h Abs. 3 lautet:

„(3) Die Oberbehörden sind ermächtigt, in Aus-
übung des Aufsichtsrechtes die nachgeordneten
Abgabenbehörden anzuweisen, von der Rückforde-
rung der zu Unrecht bezogenen Schulfahrtbeihilfe
(Abs. 1) sowie vom Ersatz des für eine Schülerfrei-
fahrt geleisteten Fahrpreises (Abs. 2) abzusehen,
wenn die Rückforderung bzw. die Geltendma-
chung des Ersatzanspruches unbillig wäre."

6. Im § 30 h erhält der bisherige Abs. 3 die
Bezeichnung „4".

7. § 34 Abs. 3 lit. a lautet:
„a) die Geburt des Kindes durch die Geburtsbe-

stätigung (§ 33 Abs. 1 Z 1 der Personen-
standsverordnung, BGBl. Nr. 629/1983) oder
durch die Geburtsurkunde;"

8. § 37 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Anträge auf Gewährung der Geburten-
beihilfe, die für die Erlangung der Geburtenbeihilfe
erforderlichen Geburtsbestätigungen (§ 34 Abs. 3
lit. a) und die Bestätigungen über die ärztlichen
Untersuchungen sind von den Stempelgebühren
und Verwaltungsabgaben des Bundes befreit."

9. § 39 a Abs. 1 und 2 lautet:

„(1) Aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Fami-
lienbeihilfen ist an die Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt für die gesetzliche Unfallversicherung
der Schüler und Studenten (§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. h und
i des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) ein
jährlicher Beitrag von 40 Millionen Schilling zu
zahlen.

(2) Der Beitrag ist in dem Jahr zu zahlen, für
welches er bestimmt ist."
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Artikel II

1. Art. I Z 1, 2, 3 und 9 tritt mit 1. Jänner 1985 in
Kraft.

2. Art. I Z 4 tritt rückwirkend mit 1. September
1984 in Kraft.

Artikel III
Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind

betraut:
1. hinsichtlich des Art. I Z 8, soweit es sich um

die Befreiung von den Stempelgebühren han-

delt, der Bundesminister für Finanzen, soweit
es sich um die Befreiung von den Verwal-
tungsabgaben des Bundes handelt, die Bun-
desregierung,

2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der
Bundesminister für Familie, Jugend und Kon-
sumentenschutz.

Kirchschläger
Sinowatz
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